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oder Plätzen, in öffentlichen Anlagen, Ge
bäuden, Einrichtungen oder Verkehrsmit
teln ruhestörenden Lärm verursacht oder 
Bürger anderweitig ungebührlich belästigt, 
der Bevölkerung dienende oder öffentlich 
zugängliche Sachen oder Einrichtungen ge
ringfügig beschädigt, beschmiert oder ver
unstaltet, solche Sachen, soweit sie von ge
ringem Wert sind, zerstört oder unbrauch
bar macht oder ähnliche die öffentliche 
Ordnung störende Handlungen begeht, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 500 M belegt werden.

(2) Wurden durch die Ordnungswidrig
keit der Bevölkerung dienende oder öffent
lich zugängliche Sachen oder Einrichtungen 
beeinträchtigt, und ist eine nachhaltigere 
erzieherische Wirkung auf den Rechtsver
letzer notwendig, kann zusätzlich oder 
selbständig die Heranziehung zur gemein
nützigen Arbeit ausgesprochen werden.

(3) Bei geringfügigen Zuwiderhandlun
gen gemäß Abs. 1 sind die dazu ermächtig
ten Angehörigen der Deutschen Volkspoli
zei befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen.

(4) Sachen, die zu Störungen des sozia
listischen Zusammenlebens benutzt wur
den, können unabhängig von Rechten Drit
ter eingezogen werden, wenn die Rückgabe 
nach Beseitigung der gegenwärtigen Stö
rung zu weiteren erheblichen Störungen 
des sozialistischen Zusammenlebens führen 
würde.

(5) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

§ 5

(1) Wer vorsätzlich einer Forderung der 
Deutschen Volkspolizei zur Unterstützung 
bei der Abwehr einer unmittelbaren Ge
fahr für das sozialistische, persönliche oder 
private Eigentum unbegründet nicht oder 
nur ungenügend Folge leistet, obwohl ihm 
dies ohne erhebliche Gefahr für sein Leben 
oder seine Gesundheit oder ohne Verlet
zung wichtiger Pflichten möglich ist, kann 
mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 
bis 300 M belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung ge
zogen werden, wer als Verantwortlicher 
der Aufforderung der Deutschen Volkspoli
zei zur Abwehr oder Beseitigung einer Ge

fährdung oder Störung der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit nicht Folge leistet 
oder ihre Durchsetzung erschwert oder ver
hindert.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei

§ 6
Hausfriedensbruch in öffentlichen 
Gebäuden oder Verkehrsmitteln

(1) Wer vorsätzlich in öffentliche Ge
bäude, umschlossene Grundstücke oder 
Verkehrsmittel oder -anlagen unberechtigt 
eindringt oder unbefugt darin verweilt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 500 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der 
Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

§ 7
Sicherheit im Eisenbahnverkehr

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den zur Gewährleistung von Sicher

heit und Ordnung im Eisenbahnwesen er
lassenen gesetzlichen Bestimmungen oder 
den auf ihrer Grundlage ergangenen Vor
schriften der Eisenbahn

2. den auf Grund der in Ziff. 1 genann
ten Bestimmungen oder Vorschriften ge
troffenen dienstlichen Anordnungen

3. den Bestimmungen über die von der 
Mitnahme in Eisenbahnfahrzeugen für Per
sonenbeförderung ausgeschlossenen Ge
genstände
zuwiderhandelt, kann mit Verweis oder 
Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt 
werden.

(2) Bei geringfügigen Zuwiderhandlun
gen gemäß Abs. 1 sind die dazu ermächtig
ten Angehörigen der Deutschen Volkspoli
zei oder hierzu ermächtigte Mitarbeiter der 
Deutschen Reichsbahn befugt, eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld in Höhe von 
1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(3) Die Durchführung des Ordnungs- 
Strafverfahrens obliegt im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit den Leitern der Dienststel
len der Deutschen Volkspolizei und den 
Leitern der Organe der Deutschen Reichs
bahn.


